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Zum „Honorardumping“ durch § 14 JVEG und dessen Folgen: 

Sparen an der falschen Stelle 

Das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) regelt u. a. die Vergütungen für die Tätigkeit von 

Dolmetschern und Übersetzern im Geltungsbereich Justiz. Darüber hinaus findet es auch in 

Verwaltungsverfahren Anwendung, also in der offiziellen Kommunikation zwischen Antragstellern und 

Behörden jeder Art. Auch auf die Honorargestaltung von nichtstaatlichen Akteuren, die Dolmetsch- und 

Übersetzungsleistungen beauftragen, hat es großen Einfluss. Eine Regelung jedoch hebelt diese 

Vergütungs- und Entschädigungssätze aus: § 14 JVEG erlaubt das Abschließen von Rahmenvereinba-

rungen. Da keine Untergrenze definiert ist, liegen diese Sätze vielfach deutlich unter den im Gesetz 

festgeschriebenen, oftmals sogar im prekären Bereich. 

Dies steht im Widerspruch zum hohen Anspruch hinsichtlich Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und 

Qualität, der an Dolmetscher gestellt wird. Diesen Anforderungen muss eine leistungsgerechte und 

angemessene Honorierung, wie sie der Staat selbst im JVEG formuliert, gegenüberstehen. Denn der 

Rechtsstaatlichkeit, Gesundheitsversorgung, dem Parteiengehör, Beratungsgesprächen, Anhörungen und 

Vernehmungen liegt ein qualitativer Anspruch an alle zugrunde, die diese Leistungen erbringen. Nur 

wenn auch die Dolmetscher darin eingeschlossen sind, können die jeweiligen staatlichen oder vom Staat 

beauftragten Stellen bzw. öffentlichen Institutionen diesem Anspruch gerecht werden. 

 

Forderungen des BDÜ 

 

1. Auskömmliche Honorare nach den Grundsätzen von § 8 JVEG bzw. den Vergütungs- und 

Entschädigungssätzen in §§ 5–7, 9–11 JVEG 

 

2. Transparenz über Tarife bei öffentlichen Auftraggebern 

 

3. Einheitlichkeit der Verträge mit Bundesbehörden wie der Bundespolizei oder dem Zoll, mit 

Geltungsbereich für alle Dienststellen 

 

4. Gesetzlich definierte, prozentuale Untergrenze für Honorare in Rahmenvereinbarungen 

bei öffentlichen Aufträgen, gebunden an einen garantierten Beauftragungsumfang 

 

Elvira Iannone    Norma Keßler 

Vizepräsidentin    Präsidentin 

Berlin, Oktober 2022 
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Hintergrund 

Das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG), das u. a. die Vergütungen für die Tätigkeit von 

Dolmetschern und Übersetzern im Geltungsbereich Justiz regelt, ist 2020 novelliert worden. Im Zuge 

dieser in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Novellierungen soll auch eine Anpassung der 

Honorare an marktübliche Tarife1 vorgenommen werden. Dazu lässt das Bundesministerium der Justiz 

jeweils eine unabhängige Marktanalyse durchführen (Hommerich/Reiß 2010; Ekert/Poel 2019). 

Die Grundsätze der Vergütung von Übersetzern und Dolmetschern sind in § 8 JVEG, die konkreten Sätze 

in §§ 5-7, 9-11 JVEG geregelt. Diese Tarife können aber außer Kraft gesetzt werden: § 14 JVEG gestattet die 

Möglichkeit zum Schließen von Rahmenvereinbarungen zu Honoraren, die die im JVEG festgelegten Tarife 

nicht überschreiten dürfen. In der freien Wirtschaft ist das z. B. bei garantierten großen Auftragsvolumina 

nachvollziehbar: Auftraggeber verpflichten sich zu einem bestimmten Auftragsvolumen, Auftragnehmer 

verpflichten sich zu einem Preis, der günstiger ist als der Normaltarif („Mengenrabatt“). Somit hat die 

Rahmenvereinbarung gemäß § 14 JVEG ihren Ursprung in diesem Mechanismus, allerdings nur zum 

Vorteil der beauftragenden Stelle. Rahmenvereinbarungen nach § 14 JVEG stellen ausdrücklich keinen 

Rechtsanspruch auf Beauftragung dar. Vor diesem Hintergrund war die wichtigste und daher einzige 

Forderung des BDÜ bei der letzten Novellierung des JVEG die Streichung von § 14.2 

Auf Drängen des BDÜ e.V. wurde in der Umfrage zur Marktanalyse erstmalig eine Frage zu 

Rahmenvereinbarungen von außergerichtlich tätigen Dolmetschern aufgenommen. Mit dem Ergebnis, 

dass im freien Markt Vergütungsvereinbarungen in der Art, wie § 14 JVEG sie vorsieht, kaum angewendet 

werden (Ekert/Poel 2019:113). Und wenn von Dolmetschern in der freien Wirtschaft vereinzelt 

Rahmenverträge abgeschlossen werden, enthalten diese Verpflichtungen für beide Vertragsparteien, 

sodass Rabattierungen an bestimmte Auftragsvolumina gekoppelt sind. 

Zum 01.01.2021 trat schließlich das neue JVEG in Kraft. Entgegen dem anderslautenden ersten Referen-

tenentwurf des zuständigen Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV 2019), das 

entsprechend der Marktanalyse (Ekert/Poel 2019:100–102) höhere Dolmetschhonorare – 100 €/Std. statt 

der nun 85 €/Std. – und keine Möglichkeit für Rahmenvereinbarungen vorsah, wurde im Rahmen des 

Gesetzgebungsverfahrens, in das die Bundesländer und andere Ministerien eingebunden waren, 

§ 14 JVEG nicht gestrichen. 

 

Anwendung von und Orientierung an § 14 JVEG … 
 

Anwendung von § 14 JVEG bei Gerichten 

Die Anwendung des § 14 JVEG durch die Gerichte ist bundesweit unterschiedlich. Während einzelne 

Justizbehörden vollkommen auf dessen Anwendung verzichteten und verzichten, nutzen andere 

Justizbehörden die Möglichkeit zum Schließen von Rahmenvereinbarungen, ohne den Übersetzern und 

Dolmetschern ein gewisses Auftragsvolumen zuzusichern. Über § 14 JVEG können tatsächlich alle durch 

die Novellierung vorgesehenen Honorarerhöhungen wieder zunichte gemacht werden. Inwiefern nach 

der Erhöhung der Vergütungssätze durch die JVEG-Novellierung vermehrt Rahmenvereinbarungen 

geschlossen werden, kann noch nicht eingeschätzt werden. 

 

1 Begründung im Entwurf des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes: „Im Mittelpunkt des Entwurfs eines 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes steht die Umstellung der Entschädigung für Sachverständige, Dolmetscher 
und Übersetzer in eine Vergütung, deren Höhe sich an den auf dem freien Markt gezahlten Preisen orientiert.“ 
(Bundestag 2003:139; Hervorhebung BDÜ). 
2 Siehe BDÜ-Position zu den Vergütungsregelungen für Dolmetscher und Übersetzer im JVEG: 
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_JVEG_Verguetungsregelungen_2019.pdf 

https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_JVEG_Verguetungsregelungen_2019.pdf
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Anwendung von § 14 JVEG bei Behörden 

Da das JVEG das einzige Gesetz in Deutschland ist, in dem Honorare von Dolmetschern (und Übersetzern) 

aufgeführt sind und das Grundsätzliches wie Reisekosten und -zeiten für diese regelt3, verweisen einige 

andere Gesetze und Vorschriften auf das JVEG, so z. B. für Gebärdensprachdolmetscher (§ 17 SGB I i.V.m. 

§ 5 KHV und diverse andere Landesgesetzgebungen/-regelungen). Auch die Verwaltungsverfahrens-

gesetze des Bundes und der Länder verweisen (un)mittelbar auf die Vergütung nach JVEG. 

Bei lokalen Ämtern und Behörden wie der Ausländerbehörde oder in der Kinder- und Jugendhilfe, bei 

Bundesbehörden wie dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder dem Zoll sowie bei 

kommunalen Dolmetschpools, die für die Bezahlung von Dolmetschern alle dem JVEG unterliegen, 

werden jedoch fast nie die dort festgelegten Honorare und Erstattungen gezahlt, sondern nahezu 

ausschließlich Rahmenvereinbarungen nach § 14 JVEG geschlossen. Hierbei geht es aber nicht um 

Volumenrabatte für einzelne größere Fälle, bei denen mehrere Termine anberaumt werden und über die 

hinaus die JVEG-Sätze gezahlt werden. Vielmehr ist in behördlichen Bereichen das Schließen solcher 

Rahmenvereinbarungen die Voraussetzung, um überhaupt den Auftrag für einen einzigen Einsatz zu 

erhalten. Entsprechend werden diese rabattierten Honorare nicht je nach Fall ausgehandelt, sondern 

pauschal (für alle Auftragnehmer) von staatlicher Seite vorgegeben und (fast) nie verhandelt. 

Zudem liegen diese „Rabatthonorare“ weit unterhalb der ursprünglich festgelegten Tarife, denn das JVEG 

kennt keine Untergrenze. 20–40 € pro Stunde oder gar pauschal pro Auftrag sind keine Seltenheit. 

Obwohl laut § 8 JVEG als Grundsatz der Vergütung vorgesehen, wird in solchen Rahmenvereinbarungen 

zudem selten eine Entschädigung für Anfahrt/Reisedauer – bei seltenen Sprachen kann das durchaus 

quer durch das ganze Land sein – oder Erstattung für Reisekosten gewährt. Bei einem solchen 

Geschäftsgebaren in der Wirtschaft würde man von massivem (Lohn-)Dumping sprechen. 

Obwohl es dem Wortlaut von § 14 JVEG widerspricht, werden Agenturen beauftragt, die diese Aufträge 

untervergeben. Diese Agenturen, auch Dolmetschbüros genannt, behalten wiederum einen Teil des 

rabattierten Honorars ein, sodass die Dolmetscher, die tatsächlich zum Einsatz kommen und die Leistung 

erbringen, noch einmal weniger verdienen. 

 

Immer Ärger mit der Polizei: taxmäßige und übliche Vergütung 

Die Polizeibehörden sind, sofern sie nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln, von der 

Vergütungspflicht nach JVEG ausgenommen (Chapman 2019:78). Orientierungswert für eine 

angemessene Vergütung muss dann die sogenannte taxmäßige Vergütung sein. Diese findet sich laut 

Beschluss des Bundessozialgerichts vom 29.07.2014 wiederum im JVEG.4 In der Praxis gehen in einigen 

Bundesländern Polizeidienststellen davon aus, dass sie JVEG nicht betreffe. Aber auch diese schließen 

Rahmenvereinbarungen ab, zu vergleichbar (zu) niedrigen Sätzen für Honorar und Erstattung wie bei den 

Rahmenvereinbarungen nach § 14 JVEG. Trauriger Rekord sind Polizeidienststellen, die Dolmetscher für 

15 €/Std. beauftragen. 

 

Orientierung an § 14 JVEG in anderen Bereichen 

Die Wirkung dieser Niedrig(st)honorare strahlt auch in andere Bereiche als die der staatlichen 

Auftraggeber hinein: Für Einsätze bei Nichtregierungsorganisationen (NGO) oder im Gesundheitswesen 

gibt es keinerlei gesetzliche Regelungen, weder zur Bestellung noch zur Vergütung. Dies gilt auch für 

solche Bereiche, die die öffentliche Hand Wohlfahrtsverbänden und anderen NGO überantwortet hat, wie 

 

3 Allerdings nur dann, wenn die Institution Sprachmittlung beauftragt, nicht der Antragsteller/Klient/Kunde. 
4 Ausführlicher werden diese rechtlichen Zusammenhänge von Bauch/Hennig (2018) beleuchtet. 
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etwa Sucht- oder Schwangerschaftskonfliktberatung oder die Unterbringung von Geflüchteten oder von 

Minderjährigen bei Kindeswohlgefährdung. Aufgrund der besonderen, oft vulnerablen Personengruppen 

und von (pseudo-)ehrenamtlichen Strukturen5 müsse man in bestimmten Settings schon froh sein, 

überhaupt eine Aufwandsentschädigung zu erhalten. Oder es werden Kinder, die für ihre Eltern 

dolmetschen müssen, in eine nicht alters- und entwicklungsgemäße Tätigkeit gezwungen.6 

In anderen Settings bzw. bei anderen Auftraggebern herrschen ähnlich niedrige Tarife wie oben 

beschrieben vor: In Orten mit kommunalem Dolmetschpool ist dieser Tarif meist auch für alle anderen 

Einrichtungen im Ort Leitstern. Oder es wird argumentiert, dass man schwerlich so viel wie oder gar 

höhere Honorare zahlen könne als die Gemeinde (vgl. Steinle/Woytowicz 2020:262–263). So werden 

Honorarkräfte zu Billigtarifen unter dem Deckmantel einer (meist vermeintlichen) Ehrenamtlichkeit 

ausgenutzt (vgl. Iannone 2021:228–232). 

 

Schweigen ist Gold? 

Einige Auftraggeber gehen transparent mit den von ihnen gezahlten Honorarsätzen um, meist Pools von 

NGO, die allen Dolmetschern den gleichen Satz zahlen. Bei staatlichen Auftraggebern hingegen enthalten 

praktisch alle Rahmenvereinbarungen eine Klausel, nach der zur Höhe des Honorars Stillschweigen 

vereinbart wird. So wird systematisch unterbunden, dass der/die Einzelne sich bei Verhandlungen mit 

einer (neuen) Amts-/Dienststelle dem Preiskampf entziehen kann. Aus Angst, nicht (mehr) beauftragt zu 

werden, lassen sich viele auf jedes Mal niedrigere Tarife oder den Verzicht auf Abrechnung von 

Fahrtkosten und -zeiten ein. Denn viele nicht ausgebildete Dolmetscher kalkulieren ihre Stundensätze 

nicht, sondern orientieren sich an den Niedrigstpreisen der o. g. Dolmetschpools. 

 

… und dessen Folgen 
 

Folgen für Dolmetscher 

Tarife, die unterhalb des aktuell gültigen JVEG-Satzes von 85 €/Std. liegen und zudem meist keine Fahrt- 

und ggf. Übernachtungskosten bzw. Fahrt- und Wartezeiten berücksichtigen, sind für qualifizierte 

Dolmetscher nicht tragbar: Neben der Lebenshaltung müssen Aus- und Weiterbildung, Krankenver-

sicherung, Altersvorsorge sowie laufende Betriebskosten davon bestritten werden. Hinzu kommt das 

nicht bezifferbare unternehmerische Risiko, das alle Selbstständigen immer zu tragen haben.7 

Für viele Sprachen gibt es keine (translationswissenschaftlichen) Studiengänge in Deutschland oder im 

deutschsprachigen Raum, sodass es für diese kaum qualifizierte Personen mit einer entsprechend 

fundierten Ausbildung gibt. Qualifizierungsangebote werden auf dem Markt der Erwachsenenbildung 

zwar angeboten; allerdings besteht kein Anreiz zur Aus-/Weiterbildung mit hohem Eigenkostenanteil, 

wenn auch nach Abschluss einer entsprechend anerkannten Qualifizierung wegen solch niedriger Tarife 

kein höheres Einkommen erwirtschaftet werden kann oder der Unterschied zwischen Honoraren „ohne 

nennenswerte Qualifizierung“ und „mit einschlägigem Studium“ 5 €/Std. beträgt. 

 

 

 

5 Siehe BDÜ-Position zum „ehrenamtlichen“ Dolmetschen: 
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_Ehrenamtliches_Dolmetschen_2021.pdf  
6 Siehe BDÜ-Position zum Kinderdolmetschen: 
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_Kinderdolmetschen_2021.pdf  
7 Siehe BDÜ-Handreichung zur Honorarkalkulation Dolmetschen im Gemeinwesen mit Beispielberechnungen: 
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Publikationen/BDUe_HR_DolmGemeinwesen_Beispielkalkulation.pdf  

https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_Ehrenamtliches_Dolmetschen_2021.pdf
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Positionspapiere/BDUe_PP_Kinderdolmetschen_2021.pdf
https://bdue.de/fileadmin/files/PDF/Publikationen/BDUe_HR_DolmGemeinwesen_Beispielkalkulation.pdf
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Folgen für Patienten/Klienten/Kunden 

Für Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse und Erfahrungen im deutschen Gesundheits- und 

Gemeinwesen werden der Zugang zu Gesundheitsversorgung und Beratungsleistungen sowie 

Behördengänge erschwert oder gar vollständig unmöglich gemacht. Da das Angebot einer 

Verdolmetschung nicht institutionalisiert ist, müssen sie sich in diesem Kontext selbst um einen 

Dolmetscher kümmern, diesen organisieren und als Auftraggeber auch bezahlen. Damit wird der Zugang 

zu Versorgungs-/Beratungsleistungen, auf die sie einen rechtlich verankerten Anspruch haben, ihnen 

überantwortet, während sich die jeweiligen Institutionen aus der Verantwortung stehlen und ggf. die 

mangelnde Qualität der Verdolmetschung kritisieren können (vgl. Bahadir 2000:51–52). Dies führt zu 

einer Ungleichbehandlung, die im Widerspruch zu Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz steht, wonach niemand 

aufgrund seiner Sprache benachteiligt werden darf. 

 

Folgen für die Gesellschaft 

Für ein „modernes Einwanderungsland“8 ist Integration von größter Bedeutung, um die Entstehung von 

Parallelgesellschaften zu verhindern. Dazu gehört auch das Erlernen der deutschen Sprache. Allerdings ist 

der Erwerb einer neuen Sprache gerade im Erwachsenenalter nicht einfach und braucht Zeit. Zeit, in der 

Zugewanderte nicht von staatlichen Leistungen und Angeboten sprachlich ausgegrenzt sein dürfen, 

sodass ihnen die Integrationsmöglichkeit de facto verwehrt wird. 

Werden aber die Dolmetscher – seien es jene Personen, deren Studium hier nicht anerkannt wird, oder 

Frauen beim Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Familienpause – im staatlichen Unterstützungs-

system und/oder in Abhängigkeit von einem finanziell stärkeren Partner gelassen, wird ihnen darüber 

hinaus die Ausübung eines Berufs, mit dem man sich einen angemessenen Lebensunterhalt verdienen 

kann, verwehrt. Damit sind sie spätestens im Alter auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. 

So spart der Staat an einem Ende, um am anderen doch für die entsprechende Versorgung bezahlen zu 

müssen. 

 

Folgen für den Rechtsstaat 

Behörden wie Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei, Zoll, BAMF, die in vielen Fällen aufgrund der 

geringen Honorare für häufig niedrig qualifizierte Dolmetscher eine qualitativ schlechte Verdolmetschung 

erhalten, treffen auf dieser Grundlage möglicherweise falsche Entscheidungen. Diese falschen 

Entscheidungen können bei den verdolmetschten Personen zu einer Beschneidung ihrer Grundrechte 

führen oder zur Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit. Aus dem gleichen Grund kommt es durch 

Einsprüche oder Wiederaufnahme entsprechend oft zu zeit- und damit kostenaufwendigen nachgela-

gerten Verfahren. Wenn Kernaufgaben des Staates an einzelne Ämter, karitative Organisationen und 

private Initiativen ausgelagert werden, ist es trotzdem die Pflicht des Staates, die Rechtsstaatlichkeit in 

allem Handeln sicherzustellen. 

 

  

 

8 „Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik gestalten, der einem modernen Einwanderungsland 
gerecht wird.“ (Koalitionsvertrag, S. 137) 
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